
1. Allgemeine Entwicklung des bundesrechtlichen Rahmens

Novellierung EEG



mögliche  Argumente

• Besteuerung eigenerzeugten Strom zu, auch wenn dieser auf der Anlage direkt selbst verbraucht wird. 
(kalte Enteignung; dezentrale Energieerzeugung Kern der Energiewende – kann nicht unterlaufen werden)

• Daseinsvorsorge: Die Abwasserwirtschaft als hoheitliche Aufgabe auf 

gesetzlichen Verpflichtung, Energieeffizienz und Energiesparsamkeit zentrale Themen der letzten Jahrzehnte

• Bestandsschutz  

• Unterschiedliche Gassorten 

• Kostensteigerung für die Bürger

• Trinkwasser: Wichtiges Lebensmittel/Grundversorgung der Bevölkerung/nicht zusätzlich mit Steuern belasten

• Grundlage für die Stromsteuer im Grunde nicht mehr gegeben (Stabilität der Rentenversicherungsbeiträge)


